
 
 
Berliner Anwaltsblatt 12/2010, Seite 483: 
„Vorgerichtliche Honorarvereinbarung contra Gebührenanrechnung“ 
Eine anrechenbare Geschäftsgebühr entsteht nicht, wenn die obsiegende Partei mit 
ihrem Prozessbevollmächtigten für dessen vorgerichtliche Tätigkeit eine 
Vergütungsvereinbarung getroffen hat, die den Ausschluss der 
Anrechnungsvorschriften zum Gegenstand hat. (Leitsatz des Gerichts) 
Kammergericht, Beschluss vom 16.07.2010, Au.: 5 W 126/10 
 
(Tipp: Bitte gegebenenfalls in den Vergütungsvereinbarungen beachten!) 
 
Anwaltsblatt 1/2011, Seite 13: 
„MoMiG und die Folgen: Praktische Probleme bei der GmbH“ 
Eine erste Bilanz: Erfahrungen mit der GmbH-Reform nach zwei Jahren 
Richter am Amtsgericht Charlottenburg Prof. Dr. Peter Ries 
 
Berliner Anwaltsblatt 1/2011, Seite 62: 
„Wege zur Beendigung des Mandats – und ihre Konsequenzen“ 
Wenn Mandant oder Anwalt den Anwaltsvertrag kündigen, braucht es 
Fingerspitzengefühl 
Rechtsanwälten Antje Jungk, Allianz Versicherung, München 
 
(Eine schöne Übersicht was nach Beendigung eines Mandats zu berücksichtigen ist!) 
 
NJW-Spezial 24/2010, Seite 763: 
„Hatte das Beschwerdegericht übersehen, dass der Wert des Gegenstandes einer 
Kostenbeschwerde den erforderlichen Wert von über 200 Euro nicht erreicht, so ist 
eine Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts auch 
dann unzulässig, wenn dieses die Rechtsbeschwerde zugelassen hatte.“ 
BGH, Beschluss vom 22.06.2010, VI ZB 10/10 
 
NJW 51/2010, Seite 22 ff.: 
Düsseldorfer Tabelle Stand 01.01.2011 
 
NJW 51/2010, Seite 3686 ff.: 
„Wenn die UG erwachsen werden soll – „Umwandlung“ in die GmbH“ 
Aufsatz von Herrn Rechtsanwalt Dr. Frank-Holger Lange 
(Guter Wegweiser!) 
 
Berliner Anwaltsblatt 1-2/2011, Seite 37: 
„Die öffentliche Zustellung an eine juristische Person nach § 185 Nr. 2 ZPO darf nicht 
derart interpretiert werden, dass für den erfolglosen Zustellungsversuch an eine 
Empfangsperson der juristischen Person die Voraussetzungen des § 185 Nr. 1 ZPO 
zugrunde gelegt werden.“ (Leitsatz der Red.) 
Kammergericht, Beschluss vom 12.07.2010, 12 W 220/10 


